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Dornbirner

Gemeindeblart.
Erscheint jeden Sonntag. — Preis: ganzjährig fl. 1·— (mit Postversendung fl. 1·60), einzelne Nummern 5 kr

Einschaltungenkosten 5 kr. der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei ins Gemeindeamt zu bringen.
Nr. 20. Sonntag, 19. Mai 1895. 26. Jahrg.

Waldungen, durch Abrutschungen 2c. seit der letzten EinschätzungKundmachungen.
wesentlich vermindert hat, oder dass erwiesenermaßen die jüngste
Einschätzung eine unrichtige wur, welch letzteres hauptsächlich in

Das Ministerium für Land.=Vertheidigung beabsichtigt bei den Alpen der Fall sein soll, dies ungesäumt beim Evidentisten,
den diesjährigen Uebungen mit vereinigten Waffen — in ähn¬Gemeindeamte Thür No. 2 anzumelden, damit die nöthigen
licher Weise wie im Vorjahre — Radfahrer zu verwendenSchritte bei der k. k. Grundbesitz=Evidenzhaltung in Feldkirch
und für diesen Dienst waffenübungspflichtige Officiere uneingeleitet werden können.
Mannschaft des nicht activen Standes der k. k. Landesschützen Dornbirn, am 19. Mai 1895.welche sich bereit erklären, die ihnen obliegende Waffenübung

Die Gemeindevorstehung.als Radfahrer abzuleisten, heranzuziehen. Jeder Radfahrer
hätte eine eigene leistungsfähige Maschine mitzubringen und
würde für dieselbe eine Abnützungs=Entschädigung von 20 fl. Die Hausclassensteuer=Einzugsliste für 1895
erhalten. Hievon wird zufolge des eingans zitierten Erlasses hieramts eingelangt und liegt von heute an durch 14 Tage

zudas Gemeindeamt beauftragt, diese Bestimmungen in der dortigen Jedermanns Einsicht im Gemeindeamte Zimmer No. 9 auf.
Gemeinde, wenn sich Radfahrer notorisch aufhalten sollten, zu Gegen diese Steuerbemessung steht den in der Liste auf¬

verlautbaren und selbe in Kenntnis zu setzen, sowie die auf Grund geführten Steuerpflichtigen binnen einer 30tägigen Frist von
dieser Aufforderung von den Reserve=Officieren (Mannschaft) morgen an gerechnet, die Berufung an die k. k. Bezirkshaupt¬
einlangenden Anmeldungen bis längstens 25. Mai d. Is. mannschaft offen.
mittels Verzeichnis enthaltend „Truppenkörper, Charge, Assent¬ Gegen die in Rechtskraft erwachsene Classification ist einjahr und Vor= und Zuname“ anher bekannt zu geben. Recurs unzulässig.

Feldkirch, am 11. Mai 1895 Dornbirn, am 12. Mai 1895Für den k. k. Bezirkshauptmann: Die Gemeindevorstehung.Zigau m. p.
Nachdem auf die im Gemeindeblatte No. 17 vom 28. April

Revision des Grundsteuer=Catasters. d. Is. erlassene Aufforderung Niemand eine Einwendung gegen
die Aufstellung einer Warnungstafel auf Grund¬Dem Reichsrathe liegt ein Gesetz zur Berathung vor be¬
parzelle No. 5253 am Böckler eingebracht hat, wird dem Joh.treffs die Revision des Grundsteuer=Catasters,

Rhomberg, Löwenwirt in der Hatlerstraße gestattet, an geeigneterwelche im Jahre 1895 vorgenommen werden soll; die Ergeb¬
Stelle eine Warnungstafel aufzustellen, nach welcher das Gehennisse derselben, vom Jahre 1897 an, sollen bei der Grund¬
über die bezeichnete Grundparzelle verboten und als Uebertretungsteuerauftheilung zum Ausdrucke gelangen. Es dürfte somit an

im Sinne des § 14 Abs. 4 des Feldschutzgesetzes vom 25. Märzder Zeit sein, darauf aufmerksam zu machen und das wesent¬ 1875 bestraft wird.
liche des Gesetzes hier kurz mitzutheilen. Zweck der Revision ist: Dornbirn, am 19. Mai 1895.1. Die Aufnahme und Berücksichtigung der eingetretenen dau¬ 65

ernden Culturänderungen. Die Gemeindevorstehung.
2. Die Behebung auffälliger Missverhältnisse in den Rein¬

ertrags=Tarifsätzen für die einzelnen Schätzungsdistricte und Grabeneröffnung.
für die Culturen innerhalb der Schätzungsdistricte. Der Mühlgraben von der Einmündung in den Landgraben

3. Die Behebung von Irrthümern oder groben Verstößen in bisherauf ins Neugrüth und ein Theil des Werbengrabens,
der Einreihung in die verschiedenen Bonitätsclassen der werden am Dienstag, den 21. d. Mts. abends 8 Uhr im Ochser

bezüglichen Cultur und die Berücksichtigung der etwa im in Oberdorf in 9 Abtheilungen zum Ausputzen an den Mindest¬
fordernden vergeben.Laufe der Zeit vorgekommenen dauernden Veränderungen

in der Bodenbeschaffenheit. Dornbirn, den 17. Mai 1895.Bezüglich der Punkte 1 und 3 obliegt es dem k. k. Evi¬
Der Grabenmeister: Gebhard Wehinger.denzhaltungs=Geometer die Wahrnehmungen von Amtswegen zu

machen; bezüglich Punkt 2 hat die Landescommission ihre An¬ Jasohge Bsckases der Ginastgrschit imn Gnanst 1n
träge zu stellen und über die nach Punkt 3 vom Geometer ge¬ das Vermögen des Franz Josef Schneider, Gypserstellten Anträge zu berathen. und Cementeur hier, werden am Montag, den 20.Die Grundbesitzer werden aufmerksam gemacht, dass wennMai d. Is. von 8 Uhr morgens an, zuerst beim Hausesich das Erträgnis ihrer Gründe durch Torfgrabungen, Um¬

No. 1 in der Bohnenmahdstraße verschiedene Fahrnisgegenstände
wandlung von 2m Wiesen in I/m Wiesen, sowie Wiesen in namentlich Hausbestandtheile, Maurer= und Gypsermaterialien,


